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Artikel 11)

Hessisches Studienbeitragsgesetz 
(HStubeiG)

ERSTER TEIL

Beitragserhebung

§ 1

Anwendungsbereich, Zweckbestimmung

(1) Die Hochschulen des Landes erhe-
ben Studienbeiträge nach diesem Gesetz.
§ 20 Abs. 4, § 21 Abs. 3 und § 64a des
Hessischen Hochschulgesetzes in der Fas-
sung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), blei-
ben unberührt.

(2) Die Einnahmen aus den Studien-
beiträgen mit Ausnahme der Langzeitstu-
dienbeiträge nach § 4 stehen der Hoch-
schule zu, die sie erhoben hat. Die Höhe
und Verwendung der Einnahmen unter-
liegen der Berichtspflicht nach § 92 des
Hessischen Hochschulgesetzes. Die aus
den Studienbeiträgen finanzierten Maß-
nahmen bleiben bei der Ermittlung der
Aufnahmekapazität außer Betracht.

(3) Die Hochschule ist verpflichtet, die
Einnahmen zweckgebunden zur Verbes-
serung der Qualität von Studium und
Lehre zu verwenden. Sie ist insbesondere
verpflichtet, die Voraussetzungen für die
Studierenden zu schaffen, in angemesse-
ner Zeit zum Studienerfolg zu kommen,
indem sie sicherstellt, dass das in den
Prüfungs- und Studienordnungen vorge-
sehene Lehrangebot tatsächlich in ausrei-
chendem Maße ohne zeitliche Verzöge-
rung wahrgenommen werden kann. Sie
intensiviert die Beratung und Betreuung
der Studierenden. Die Hochschule legt
für die einzelnen Fächergruppen Qua-
litätsstandards fest. Eine von der Hoch-
schule zu vertretende Verzögerung des
Studienabschlusses führt zu einer Bei-
tragsbefreiung in gleichem zeitlichem
Umfang. Die Studentenschaft und die
Fachschaften sind vor der Entscheidung
über die Verwendung der Einnahmen un-
ter Darlegung der beabsichtigten Wir-
kung anzuhören. 

(4) Die Einnahmen aus den Langzeit-
studienbeiträgen nach § 4 fließen dem
Landeshaushalt zu. Die Hochschulen er-
halten im Hinblick auf die durch die Aus-
führung dieses Gesetzes entstehenden
Kosten einen Anteil von zehn vom Hun-
dert der vereinnahmten Langzeitstudien-
beiträge.

§ 2

Beitragspflicht

(1) Die Studienbeiträge werden für das
Lehrangebot in allen Studiengängen nach
§ 20 des Hessischen Hochschulgesetzes
erhoben. Während eines Doppelstudiums
wird der Beitrag nur für den Studiengang
mit der längeren Regelstudienzeit erho-
ben. Setzt ein Studiengang die gleichzei-
tige Immatrikulation an mehreren Hoch-
schulen voraus, ist der Studienbeitrag nur
an der Hochschule zu entrichten, die den
überwiegenden Teil der Lehrleistung er-
bringt.

(2) Eine Beitragspflicht besteht nicht

1. für Studiensemester, für die der Stu-
dierende beurlaubt ist,

2. für Studiensemester, in denen eine
nach der Prüfungs- oder Studienord-
nung erforderliche überwiegend oder
ausschließlich berufs- oder ausbil-
dungsbezogene Tätigkeit oder eine
Studienzeit im Ausland absolviert
wird,

3. für Studiensemester, in denen aus-
schließlich das Praktische Jahr nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung
mit § 3 Abs. 1 Satz 5 der Approbations-
ordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818), absolviert wird, und

4. für Studierende nach § 63 Abs. 5 des
Hessischen Hochschulgesetzes.

§ 3

Grundstudienbeitrag, 
Zweitstudienbeitrag

(1) Für den Erwerb eines ersten berufs-
qualifizierenden Studienabschlusses so-
wie eines weiteren berufsqualifizierenden
Abschlusses im Rahmen von konsekuti-
ven Studiengängen beträgt der Studien-
beitrag während der Regelstudienzeit zu-
züglich vier weiterer Semester 500 Euro
für jedes Semester (Grundstudienbeitrag).
Studienzeiten an deutschen Hochschulen
und Berufsakademien, deren Abschlüsse
den Abschlüssen von Hochschulen
gleichgestellt sind, sind anzurechnen.
Studienzeiten, in denen der Studierende
beurlaubt oder nach § 6 Abs. 1 und 5 von
der Beitragspflicht befreit ist, werden
nicht angerechnet.

(2) Bei Teilzeitstudiengängen kann die
Studienordnung eine Ermäßigung des
Studienbeitrags nach Abs. 1 im Verhältnis
zum Pflichtlehrangebot in einem entspre-
chenden Vollzeitstudiengang vorsehen. 

(3) Für einen weiteren Studiengang
nach Erwerb eines ersten berufsqualifi-
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zierenden Abschlusses außerhalb konse-
kutiver Masterstudiengänge wird wäh-
rend seiner Regelstudienzeit ein Zweit-
studienbeitrag erhoben. Der Zweitstudi-
enbeitrag beträgt 500 Euro für jedes Se-
mester. Die Hochschulen können im We-
ge der Satzung höhere Beiträge bis zu
1 500 Euro für jedes Semester festlegen. 

§ 4

Langzeitstudienbeitrag

(1) Wird das Studium über die in § 3
Abs. 1 und Abs. 3 genannten Studienzei-
ten hinaus fortgesetzt, erheben die Hoch-
schulen Langzeitstudienbeiträge. Die
Höhe des Langzeitstudienbeitrags ent-
spricht für das erste folgende Semester
der Höhe des Grund- oder Zweitstudien-
beitrags. Für das zweite und dritte folgen-
de Semester erhöht sich der Beitrag um
jeweils weitere 200 Euro. Eine weitere Er-
höhung findet nicht statt. Von der Erhe-
bung ausgenommen sind Studierende,
die Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BaföG) in der
Fassung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I 
S. 646, 1680), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. September 2005 (BGBl. I 
S. 2809), erhalten. Sie entrichten weiter-
hin den Grund- oder Zweitstudienbeitrag.

(2) Bei einem Doppelstudium ist der
Langzeitstudienbeitrag zu entrichten,
wenn in einem der beiden Studiengänge
der in § 3 Abs. 1 festgelegte Zeitraum des
Studiengangs, für den der Beitrag nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 erhoben wird, über-
schritten ist. Ist für die Ausübung des an-
gestrebten Berufs der Abschluss zweier
Studiengänge erforderlich, verlängert
sich im Falle des Doppelstudiums der in 
§ 3 Abs. 1 festgelegte Zeitraum um die
Regelstudienzeit des anderen Studien-
ganges.

(3) Bei Aufnahme eines Zweitstudiums
verschiebt sich der Beginn der Beitrags-
pflicht nach Abs. 1 um nicht in Anspruch
genommene Studienzeiten nach § 3 Abs. 1
Satz 1, sofern der Abschluss beider Studi-
engänge für die Ausübung des ange-
strebten Berufes rechtlich erforderlich ist.
Gleiches gilt bei Aufnahme eines Studi-
ums mit dem Ziel, eine weitere Qualifika-
tion durch eine Erweiterungs- oder Zu-
satzprüfung nach dem Hessischen
Lehrerbildungsgesetz vom 29. November
2004 (GVBl. I S. 330) in den Fächern zu
erwerben, für die ein Bedarf durch die für
Lehrerausbildung zuständige Stelle fest-
gestellt worden ist.

§ 5

Fälligkeit des Studienbeitrages

(1) Der Studienbeitrag ist mit Erlass
des Beitragsbescheides fällig, sofern die-
ser die Fälligkeit nicht abweichend be-
stimmt.

(2) Bei einer Exmatrikulation innerhalb
eines Monats nach Beginn der Vorle-
sungszeit wird der Beitragsbescheid ge-
genstandslos. Ein bereits gezahlter Bei-
trag ist zu erstatten.

§ 6

Beitragsbefreiung und 
Beitragsermäßigung

(1) Studierende, die Elternteil eines 
eigenen Kindes oder eines Kindes im 
Sinne von § 25 Abs. 5 Nr. 1 und Nr. 2 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
sind, das zu Beginn des jeweiligen Se-
mesters das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, werden für den Grundstu-
dienbeitrag nach § 3 und den Langzeit-
studienbeitrag im Anschluss an ein Studi-
um nach § 3 Abs. 1 von der Beitrags-
pflicht nach § 2 Abs. 1 befreit. Der An-
spruch auf Befreiung besteht für jedes
Kind für höchstens sechs Semester. Sind
beide Elternteile an einer Hochschule des
Landes immatrikuliert, können die Freise-
mester frei verteilt werden. Bei Antrag-
stellung ist zu versichern, dass die Anzahl
der Freisemester noch nicht ausgeschöpft
ist. Sofern der andere Elternteil sorgebe-
rechtigt ist, ist in der Regel dessen Einver-
ständnis zu versichern. Bei unberechtigter
Inanspruchnahme von Freisemestern
kann der Studienbeitrag nachgefordert
werden.

(2) Ausländische Studierende, die im
Rahmen von zwischenstaatlichen und
übernationalen Vereinbarungen oder
Hochschulpartnerschaften, die gegensei-
tige Abgabenfreiheit garantieren, imma-
trikuliert sind, sind von der Beitragspflicht
nach § 2 Abs. 1 befreit. Andere ausländi-
sche Studierende, die keinen Anspruch
auf Gewährung eines Darlehens nach § 7
Abs. 1 oder § 12 haben, können durch die
Hochschule von der Beitragspflicht befreit
werden, wenn ein besonderes entwick-
lungspolitisches oder ein besonderes In-
teresse der Hochschule an der Zusam-
menarbeit mit dem Herkunftsland be-
steht.

(3) Die Hochschulen befreien in der
Regel zehn vom Hundert der Studieren-
den von der Beitragspflicht, wenn weit
überdurchschnittliche schulische Leistun-
gen nachgewiesen oder weit überdurch-
schnittliche Leistungen im Studium er-
bracht werden.

(4) Die Voraussetzungen und das Ver-
fahren für eine Befreiung nach Abs. 2
Satz 2 und Abs. 3 sowie nach § 1 Abs. 3
Satz 5 regeln die Hochschulen durch Sat-
zung.

(5) Die Hochschulen befreien darüber
hinaus Studierende von der Beitrags-
pflicht oder ermäßigen die Höhe des Stu-
dienbeitrages, wenn die Erhebung des
Beitrages aufgrund besonderer Umstände
des Einzelfalls eine unbillige Härte dar-
stellen würde. Eine unbillige Härte liegt
in der Regel vor bei
1. die Studienzeit verlängernden Auswir-

kungen einer Behinderung nach § 2
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
– Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen – vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. April 2006 
(BGBl. I S. 926), oder einer schweren
Krankheit,
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2. nachweislicher Pflege eines nach ei-
nem Gutachten des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
pflegebedürftigen nahen Angehörigen
mit Zuordnung zu einer Pflegestufe
nach § 15 Abs. 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch – Soziale Pflegeversi-
cherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1014), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. Juni 2006 (BGBl. I S. 1402).

(6) Über die Befreiung von der Bei-
tragspflicht und die Ermäßigung entschei-
den die Hochschulen auf Antrag. Der An-
trag ist in der Regel vor Beginn der Vorle-
sungszeit zu stellen.

ZWEITER TEIL

Studiendarlehen

§ 7

Anspruch auf Darlehensgewährung

(1) Studienbewerber und Studierende
haben nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze einen Anspruch gegen die Lan-
destreuhandstelle auf Gewährung eines
privatrechtlichen Studiendarlehens zur
Finanzierung des Studienbeitrages nach 
§ 2 Abs. 1, soweit nicht vorbehaltlich des
Abs. 4 Zweitstudienbeiträge nach § 3
Abs. 3 und Langzeitstudienbeiträge nach
§ 4 zu entrichten sind. Die Landestreu-
handstelle ist verpflichtet, den Studienbe-
werbern und Studierenden ein verzinsli-
ches Darlehen ohne Bonitätsprüfung und
Sicherheiten nach Satz 1 zu gewähren,
wenn die Hochschule die Darlehensbe-
rechtigung festgestellt hat. Die Auszah-
lung des Darlehens erfolgt unmittelbar an
die immatrikulierende Hochschule. Der
Zinssatz darf nur aus den Kosten der
Geldbeschaffung und den Verwaltungs-
kosten berechnet werden und 7,5 vom
Hundert im Jahr nicht übersteigen. So-
weit die Berechnung des Zinssatzes zu ei-
nem diese Festlegung übersteigenden
Vomhundertsatz führt, übernimmt der
Studienfonds nach § 9 hierfür die Zah-
lungsverpflichtung. Für Studierende, de-
ren Berechtigung, Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz zu
erhalten, während des Studiums festge-
stellt worden ist, übernimmt der Studien-
fonds die Zinsen für die Beiträge, die für
die förderfähigen Semester entrichtet
wurden.

(2) Einen Anspruch nach Abs. 1 haben

1. Deutsche im Sinne von Art. 116 des
Grundgesetzes,

2. Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,

3. Familienangehörige eines Staatsan-
gehörigen eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines
Vertragstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, die
das Recht auf Aufenthalt oder das

Recht auf Daueraufenthalt nach Kapi-
tel III oder IV der Richtlinie 2004/
38/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 (ABl.
EG Nr. L 158 S. 77), zuletzt geändert
durch Richtlinie vom 28. Juli 2005
(ABl. EG Nr. L 197 S. 34), genießen,

4. heimatlose Ausländer im Sinne des
Gesetzes über die Rechtsstellung hei-
matloser Ausländer im Bundesgebiet
vom 25. April 1951 (BGBl. I S. 269), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950),

5. Ausländer und Staatenlose, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung in der
Bundesrepublik Deutschland erworben
haben,

6. Ausländer und Staatenlose, deren Be-
rechtigung zum Bezug von Leistungen
nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz von der für die Aus-
führung des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zuständigen Stelle fest-
gestellt worden ist.

(3) Einen Anspruch auf Gewährung
des Studiendarlehens nach Abs. 1 hat
nicht, wer bei Beginn des Erststudiums
das 45. Lebensjahr vollendet hat.

(4) Ein Anspruch auf Gewährung des
Studiendarlehens nach Abs. 1 besteht nur
für ein Studium an einer Hochschule des
Landes innerhalb des in § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 2 und 3 festgelegten Zeitraums.
Für darüber hinausgehende Studienzei-
ten besteht ein Darlehensanspruch nur,
wenn der Studierende Leistungen nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
erhält.

§ 8

Rückzahlung des Studiendarlehens

(1) Die Rückzahlung des Studiendarle-
hens einschließlich der Zinsen beginnt
zwei Jahre nach erfolgreichem Abschluss
des Studiums, spätestens elf Jahre nach
der Aufnahme des Studiums in regel-
mäßigen monatlichen Raten von wahlwei-
se 50, 100 oder 150 Euro. Nach Aufforde-
rung durch die Landestreuhandstelle sind
fällige Raten für jeweils drei aufeinander
folgende Monate in einer Summe zu ent-
richten. Das Darlehen kann jederzeit mit
einer Frist von drei Monaten gekündigt
und ohne Vorfälligkeitsentschädigung
zurückgezahlt werden. Sonderrückzah-
lungen sind in einer Mindestsumme von
100 Euro zu halbjährlichen Stichtagen
möglich. Der Rückzahlungsanspruch er-
lischt 25 Jahre nach Beginn der Rückzah-
lungspflicht oder im Falle des Todes des
Darlehensnehmers.

(2) Dem Darlehensnehmer ist auf An-
trag Stundung des Rückzahlungsan-
spruchs einschließlich der Zinsen zu ge-
währen, solange sein monatliches Ein-
kommen einen Betrag nach § 18a Abs. 1
Satz 1 bis 3 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zuzüglich 300 Euro nicht
übersteigt.

(3) Überschreiten das Studiendarlehen
einschließlich der Zinsen und eine Darle-
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hensschuld nach § 17 Abs. 2 Satz 1 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes
zusammen die Höchstgrenze von 15 000
Euro, ist der Darlehensnehmer auf Antrag
von der Rückzahlungspflicht des die
Höchstgrenze überschreitenden Anteils
des Studiendarlehens zu befreien.

(4) Über die Anträge nach Abs. 2 und 3
entscheidet die Landestreuhandstelle
Hessen.

§ 9

Studienfonds

(1) Zur Absicherung der Studiendarle-
hen wird ein Studienfonds als Sonderver-
mögen des Landes errichtet. Der Studien-
fonds hat die Aufgabe, den Ausfall bei
der Rückzahlung und den Ausfall durch
die Befreiung von der Rückzahlung zu
übernehmen und die dafür an ihn abge-
tretenen Rückzahlungsansprüche zu ver-
walten und beizutreiben. Darüber hinaus
tritt er in die Zahlungsverpflichtung in
den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 5 und Satz 6
sowie § 8 Abs. 1 Satz 5 ein.

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
hält der Studienfonds ab dem 1. Januar
2011 von den Hochschulen einen Betrag,
der zunächst zehn vom Hundert der je-
weiligen Einnahmen der Hochschule aus
den Studienbeiträgen mit Ausnahme der
Langzeitstudiengebühren nach § 4 ent-
spricht. Der Vomhundertsatz ist in regel-
mäßigen Abständen an den tatsächlichen
Bedarf anzupassen, um eine ausreichende
Ausstattung des Fonds zu gewährleisten.
Bis zum 31. Dezember 2010 werden die
sich aus der Verpflichtung des Abs. 1 Satz 2
und 3 ergebenden Aufwendungen durch
das Land getragen. Die für Hochschulen
des Landes zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt, das Nähere, insbesondere die
Verwaltung des Fonds, die Voraussetzun-
gen und das Verfahren für dessen Inan-
spruchnahme, das Verfahren zur Anpas-
sung des Vomhundertsatzes sowie die
Auskunfts- und Mitteilungspflichten der
Darlehensnehmer durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit der Ministerin
oder dem Minister der Finanzen zu re-
geln.

§ 10

Auskunftspflicht, Datenübermittlung

(1) Die Studienbewerber und die Stu-
dierenden sind verpflichtet, alle erforder-
lichen Auskünfte zu geben, die die Bei-
tragspflicht, die Befreiung von der Bei-
tragspflicht, die Ermäßigung der Höhe
des Beitrags, den Grund- und Langzeit-
studienbeitrag sowie den Zweitstudien-
beitrag und die Darlehensberechtigung
betreffen. Auf Verlangen sind geeignete
Unterlagen vorzulegen. Soweit erforder-
lich, kann die Hochschule eine Versiche-
rung an Eides statt nach § 27 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes in
der Fassung vom 28. Juli 2005 (GVBl. I 
S. 591) verlangen und abnehmen. Kom-
men die Studienbewerber und Studieren-

den ihrer Verpflichtung innerhalb einer
von der Hochschule gesetzten Frist nicht
nach, ist der jeweilige Beitrag in voller
Höhe zu entrichten.

(2) Die Hochschulen sind berechtigt,
die von ihnen gespeicherten personenbe-
zogenen Daten der Studienbewerber und
Studierenden der Landestreuhandstelle
zur Gewährung und Rückzahlung des
Studiendarlehens nach § 7 zu übermit-
teln, soweit dies für die Abwicklung erfor-
derlich ist. Die Hochschulen und die Lan-
destreuhandstelle sind berechtigt, dem
Studienfonds die zur Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben erforderlichen personenbe-
zogenen Daten zu übermitteln. Im Übri-
gen gilt das Hessische Datenschutzgesetz
in der Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I
S. 98).

§ 11

Ausgestaltung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Grund-
recht aus Art. 59 Abs. 1 der Hessischen
Verfassung ausgestaltet.

§ 12

Übergangregelung

Einen Anspruch auf Gewährung eines
Studiendarlehens nach § 7 Abs. 1 haben
auch Studierende, die nicht nach § 7 
Abs. 2 und 3 berechtigt sind, wenn sie
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge-
setzes mindestens seit dem Sommerse-
mester 2006 ununterbrochen an einer
Hochschule des Landes immatrikuliert
waren, höchstens jedoch für den Zeitraum
von vier Semestern.

§ 13

Wirksamkeit, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten

(1) Der Studienbeitrag nach diesem
Gesetz wird erstmals für das Winterse-
mester 2007/2008 erhoben.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2011 außer
Kraft.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Studienguthabengesetzes

§ 7 des Hessischen Studienguthaben-
gesetzes vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I
S. 513, 516) erhält folgende Fassung:

„§ 7

Wirksamkeit, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz findet letztmals für
das Sommersemester 2007 Anwendung.
Studienguthaben und Restguthaben kön-
nen letztmals im Sommersemester 2007 in
Anspruch genommen werden. Studieren-
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de, denen vor dem Sommersemester 2007
ein Studienguthaben gewährt wurde, ent-
richten für die Anzahl der Semester, für
die nach dem Sommersemester 2007 ein
Studienguthaben noch bestehen würde,
den Grundstudienbeitrag oder den Zweit-
studienbeitrag nach § 3 des Hessischen
Studienbeitragsgesetzes vom 16. Oktober
2006 (GVBl. I S. 512).

(2) Das Gesetz tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2009 außer Kraft."

Artikel 33)

Änderung des 
Hessischen Hochschulgesetzes

Dem § 64 Abs. 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes wird als Satz 3 angefügt:

„Die Hochschule erhebt je nach Inan-
spruchnahme von Lehrveranstaltungen
Gebühren in Höhe von 50 bis 500 Euro
für jedes Semester.“

Artikel 44)

Änderung der Hessischen 
Immatrikulationsverordnung

Die Hessische Immatrikulationsverord-
nung vom 29. Dezember 2003 (GVBl.
2004 I S. 12) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift der Verordnung er-
hält folgende Fassung:

„Verordnung über das Verfahren der
Immatrikulation und die Verarbei-
tung personenbezogener Daten an

den Hochschulen des Landes Hessen 
(Hessische Immatrikulations-

verordnung)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Teil-
zeitstudium,“ gestrichen und
die Worte „Erlass, Stundung
und Minderung der Gebühr
nach § 6“ durch die Worte
„Beitragsbefreiung und Bei-
tragsermäßigung nach § 6 des
Hessischen Studienbeitragsge-
setzes vom 16. Oktober 2006
(GVBl. I S. 512)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte
„die Ermittlung, Bildung und
Fortschreibung der Studien-
guthaben sowie die Gebühren-
pflicht“ durch die Worte „die
Beitragspflicht und die Bei-
tragshöhe nach §§ 3 und 4 so-
wie den Anspruch auf Darle-
hensgewährung nach § 7 oder

§ 12 des Hessischen Studien-
beitragsgesetzes“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„Gebühren“ durch das Wort „Stu-
dienbeiträge“ ersetzt.

3. § 2 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 7 werden nach dem
Wort „entrichteten“ die Worte
„Studienbeiträge sowie die
Gründe für eine Beitragsbe-
freiung oder Beitragsermäßi-
gung nach § 6 des Hessischen
Studienbeitragsgesetzes und
die“ eingefügt.

bb) In Nr. 8 werden die Worte
„oder der Gründe für den Er-
lass, die Minderung oder Stun-
dung der Gebühr“ gestrichen.

cc) Nr. 10 erhält folgende Fas-
sung:

„10. ein gültiger Personalaus-
weis oder Reisepass,“

dd) In Nr. 12 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt und es wird
folgende Nr. 13 angefügt:

„13. bei Inanspruchnahme des
Studiendarlehens nach 
§ 7 oder § 12 des Hessi-
schen Studienbeitragsge-
setzes der unterschriebe-
ne Darlehensantrag.“

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort
„verlangen“ der Satzteil „,sofern
nicht ein Darlehensantrag nach
Abs. 1 Nr. 13 vorgelegt wurde“ an-
gefügt.

5. In § 8 Abs. 3 Satz 3 wird das Wort 
„, Teilzeitstudium“ gestrichen.

6. In § 9 werden die Worte „für ein Teil-
zeitstudium,“ gestrichen und die
Worte „von der Gebühr“ durch die
Worte „vom Studienbeitrag“ ersetzt.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„und schreibt das Studiengut-
haben fort“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Zahl „10“
gestrichen.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die oder der Studierende
ist nach § 68 Abs. 2 Nr. 4 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes für das
Semester, für das der Beitrag ge-
schuldet wird, zu exmatrikulieren,
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wenn die Zahlung des Beitrags
oder im Falle der Inanspruchnah-
me eines Studiendarlehens nach 
§ 7 oder § 12 des Hessischen Stu-
dienbeitragsgesetzes die Abgabe
des unterschriebenen Darlehens-
antrags trotz Mahnung und Andro-
hung der Exmatrikulation nach
Ablauf der gesetzten Frist nicht er-
folgt ist. Gleiches gilt, wenn die
oder der Studierende den Darle-
hensvertrag wirksam widerruft
oder der Darlehensvertrag nicht
zustande gekommen oder un-
wirksam ist und die oder der Stu-
dierende nicht nachweist, dass der
Studienbeitrag entrichtet wurde.“

8. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Eine rückwirkende Exmatri-
kulation ist nur im Fall des § 10 
Abs. 3 zulässig.“

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „und des Teilzeitstudiums, die je-
weilige Höhe des Studienguthabens“
gestrichen und das Wort „Gebühren-
befreiungen“ durch das Wort „Bei-
tragsbefreiungen“ ersetzt.

10. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte
„und Studienguthaben“ gestri-
chen.

b) Als neuer Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Die Aufbewahrung kann in
Papierform oder durch geeignete
Datenträger erfolgen.“

11. § 26 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die §§ 3 bis 6 treten am 1. Oktober
2007 außer Kraft. Im Übrigen tritt die
Verordnung mit Ablauf des 31. De-
zember 2009 außer Kraft.“

Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, diese
Rechtsverordnungen künftig zu ändern
oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft; Art. 4 jedoch mit
der Maßgabe, dass die Vorschriften der
Hessischen Immatrikulationsverordnung
in ihrer durch Art. 4 Nr. 2 bis 10 geänder-
ten Fassung erstmals für das Verfahren
der Immatrikulation und Rückmeldung
für das Wintersemester 2007/2008 An-
wendung finden.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s


